
Auszug: §7a SGB XI: Pflegeberatung - Absatz 4 
 
 
 
Die Pflegekassen im Land haben Pflegeberater und Pflegeberaterinnen zur Sicher-
stellung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in den Pflegestützpunkten 
nach Anzahl und örtlicher Zuständigkeit aufeinander abgestimmt bereitzustellen und 
hierüber einheitlich und gemeinsam Vereinbarungen bis zum 31. Oktober 2008 zu 
treffen. Die Pflegekassen können diese Aufgabe auf die Landesverbände der Pflege-
kassen übertragen. Kommt eine Einigung bis zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt 
ganz oder teilweise nicht zustande, haben die Landesverbände der Pflegekassen 
innerhalb eines Monats zu entscheiden; § 81 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Pflegekassen und die gesetzlichen Krankenkassen können zur Aufgabenwahrneh-
mung durch Pflegeberater und Pflegeberaterinnen von der Möglichkeit der Beauftra-
gung nach Maßgabe der §§ 88 bis 92 des Zehnten Buches Gebrauch machen. Die 
durch die Tätigkeit von Pflegeberatern und Pflegeberaterinnen entstehenden Auf-
wendungen werden von den Pflegekassen getragen und zur Hälfte auf die Verwal-
tungskostenpauschale nach § 46 Abs. 3 Satz 1 angerechnet. 
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